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e«îÂ«i»f >« 9iffiniM|HitK tes

to. 6t. ©«Hen lier lus feriieterwrînfjttti.
(Storrefponbetij.)

Ser Canton ©t. ©aßen lennt feit bem fantonalen
^uagengefcg oom 3ag« 1889 bas fogenannte Sert'
J"fleroeifagren, b. g. bie SeitragSpflicgt »on Siegenfcgaf»
w>\ ' oon ©iaatS», ©emeinbe», Quartier» unb
Jtebenftïa^en famt beten ßubegötben, bei bet ©rfiel»

fon Sîanalifatioiteît, bei Sacgeinbectangen, bei ber
'air"!* oon öffentliigen Sltilagen u. a. m.

JJcan fottte glauben, bag burig bie balb 3 3agwgute
ÏÏnmenbung biefeS SerfagrenS beffen ®runb= unb

yuwjlliniett, namentlich fo rueit eS ben ©tragenbau an
«flrtfft, aßgemetn betannt wären. SaS ift, nacg ben
beiteften ©ntfcgetben zu fliegen, jebocg nid&t ber galt.

mag etneifeitS bager ïommen, bag nacg unb nacg
"Ucg bie Segörben oon ßanbgemetnben biefeS Verfahren
amoenben müffen. Sort »nüffen ficg bie betroffenen
m!,

bt bie ©runbfäge einieben. SDBenn einmal in ber
-öutfletfc^aft bie ©infpracge gegen baS ißerimetcrberfagren
^roiffetmagen „allgemeiner Sraucg" geworben ift, gat
fuut fotcge „Çlnbetniffe" fafi bei jebem berartigen Un
«rrtegmen zu gewärtigen. Slnberfeits treten ftetS neue
oaue auf, bie ©ntfcgeibe unb Interpretationen ber Ober»
oegöcbe nötig machen.

laut^k ©ntfcgeibe in btefer ©efegeSmaterie

1. Seganblung oon Soben im fßerimeter»
"^fügten, ber für ïiinftige öffentliche ©tra»

in SluSficgt genommen ifi.
Sie grage, ob Soben, ber gemäg zu Sieigt beftebert=

°*>u it&erbauungSpIan für iünfltge öffentliche ©tragen
""b Siäge in îiuSficgt genommen ift, in ben perimeter
onberer ©trogen einbezogen werben lönne unb foße, bat
ber SiegierungSrat figon oerfcgteben beantwortet. Sit
^iabung ber grage gefdgag in einem galle, in bem
°?S ißcojelt für bie im ÜberbauungSplane oorgefegene
tirage nocg nicgt btfinitio uttb bie ßett fetner SluSfüg«

*^9 nocg oöllig unbefiimmt war. Sabei hatte ber Sie»

rung§rat bie Sluffaffung, bag bei ber fetner zeitigen
«flifegung ber ©eprcpuationSentfcgäbigung bann aßer»

bjtig§ bie jegige Selajtung beS ©runbbefigeS zum 2tuS»

te ^ 9^bracgt werben müffe. Ott einem fpäteren CSnt«

J^etbe, monad) ber StegierimgSrat fug für ©ntlaffung
für eine lünftige ©trage in SluSficgt genommenen

oobeng auS bem Setimeter auSfpracg, ifi wöctlicg fol»
H^jieS angeführt: „Sie felbftoerftänblicge golge biefer
rWfuffung if},, bag bei ber Semeffmtg ber ©jpropria»
''on§enlfcgäbigung nicht ber ißrei§ beS zu Sauplägen
^rwenbbaren SobènS z«* Sliigtfcgtwr genommen wer«

°f« barf. 3m fernem ift aus igt z« folgern, bag oon
J*Mem SaulanbpreiS nicgt etwa nur bie ißetimeterbe
lafiung be§ anliegenben SSobenl in Slbzug gebradgt wer>
M** barf, fonbern überhaupt jeber Mehrwert, ber feit

geftfegung be§ Überbauung§planel entftanben ift".
3n einem fettgerigen ©ntfcgeibe gat ber 9vegterung§=

tot bie grage neuerblng§ gejagt, gefiügt auf folgenbe
Ötunbfägttche ©rwäguugen:

_Sa einerfeitä etn gufammenwirlen ber ißerimeter=>
oegörbe unb béS ©ïpropriationërichterâ in bem oom Ute*

^ftungêrate im legtgenannten ©ntfcgetbe angebeuteten
®mne nicht gefidgert ift, bie @eridgtfproji§ oielmegr ba=

SJt fleht, bag ber infolge S3efiegeit§ oon ©tragen« unb
jpoulinien unüberbaubare S3oben grunbfcitjlicg gleich P
öewerten ift, wte ber anftogenbe Saugrunb, unb anber-
|®«8 in ben meiften gälten, in benen blog ein genereller
UberbauungSpIan, aber nod) lein befinttioe3 ©tragen:
Wojeft oorliegt, eine abfolute ©idgergeit bafür, bag bie

fragtWjen ©tragen wirïtidg einmal aufgeführt werben,
nicht beftegt, ift e.§ angezeigt, ben im itberbauungfptan
für ©tragenzwedte in Slufficgt genommenen töoben für
anbete ©tragen grunbfäglicg ebenfalls als perimeter»
pflidgtig z« erltären. ©efcgäge bief nicgt, fo mügte im
galle ber fpäteren ®jproprialion ein burdg ein früger
auSgefügrteS Unternegmen eniftanbenen Sßlegrwert oer=

QÜtet werben, für ben ber @jpcopriant oöllig unbißigec»
roeife nun etnen ißerimeterbeitrag bezagten mugte, @tn

ägnlidgeS mangelgafteS @rgebni§ entftünbe, wenn bie im
UbeibauungSpian oorgefegene ©trage fpäter gar nii^t
erfteßt würbe, ba ber ©runbeigentümer tn biefem gaße
ben fcüger entftanbenen SJtegrwert ebenfaßS ogne jeg»

liegen ©ntgett geniegen fönnte.

2. Slîag ber Çerbeiziegung beS beteiligten
©runbbefigeS für bießofteneiner©emeinbe>
^rage,

Dîadg Strt. 24 beS ©tragengefegeS unb 2lrt. 1 beS

Zugegöcigen tJladgtragSgefegeS fann für ben Sau ober
bie Sorreftion oon ©emeinbe» unb ©taatsftragen bie

Beteiligte ©egenb bis auf bie jpätfte ber wirllidgen Sau»
loften tn SDtitleibenfdgaften gezogen werben. Sie grage
ift nun, ob biefe äUögticgfeit ltnabgängig oon ben îon»
treten Sergättniffen beS einzelnen gaßeS gegeben fei,
ober ob auf biefelben SRüdfildgt genommen werben müffe.

Ser IRegierungSrat gat biefe grage anlägticg ber
©rlebigung eines fonîreten DîeturfeS in legterem, b. g.
in bem ©tnne geantwortet, bag baS SOtag ber Selaftung
beS ißetimeterS fteg naeg bem Sorganbenfetn unb bem
SSBert ber ©umme ber aus bem fraglicgen Unternegmen
erwatgfenben ©onberoorteile z« richten hat- 8" biefeo
Söfung führen ©rwägungen formeßer unb mateueßer
Statur, ©inmal ift barauf ginzuwetfert, bag in 3rt. 37
beS ©tragengefegeS unter anberem auch ein SteïurSretgt
an ben DîegierungSrat eingeräumt ift gegen ©eglugnagmen,
bte ber ©emeinberat gemäg Slrt. 24 gefagt gat. 3n
biefem IHrtifel aber ift einzig oon ber tötöglicgleit ber
£>ert>eiziegung ber beteiligten ©egenb im aßgemetnen bie
Siebe. 2Bäre nun biefe ^erbeiztegung in jebem gaße
bis auf bie Zwölfte ber Sauîofien geftaitet, fo gälte eS

gar leinen ©inn, gegen einen folcgen Sefcglug baS Sie»

lurSredji an ben StegierungSrat im ©efeg auSbrüdttfdg
einzuräumen, ©egon aus biefem ©runbe ift baget an»
Zunegmen, bag ber ©efeggeber bie fonlreten Sergättniffe
jebeS etuzelnen gaßeS berüdjtcgiigt unb baS 3Jtag ber
§eranjtegung ber beteiligten ©egenb oon ignen abgängig
wiffen rooßte. §iefür fpreegen aber aueg matertefle
©rünbe. Ser ißerimeterbeitrag ift ein @ntgelt für
empfangene ©onberoorteile. 3m Sffiefen beS ©ntgelteS
liegt eS aber, bag er nicht gröger feg als ber SBert
beS ©mpfangenen auSmacgt. @S würbe jeber ©ereegtig»
lett unb Sißigleit wiberfpredgen, woßte man oon ber be»

teiligten ©egenb megr zurüefiorbern, als ben Setrag,
um ben fte bereichert worben ifi. Ser ©efamtperimeter»
beitrag foß nicht gröger fein, als bie ©umme ber @e»

famioorteile zu bewerten ift. Söirb, wenn etne @e»

melnbefirage tn grage fteht, tn einem tontreten gaße
oon einem ©emeinberat biefem ©runbfag zumiberhan»
belt, fo fiegt bem tßetimeterpflicgtigen gemäg Slrt. 37
beS ©tragengefegeS baS Steigt zu, oom ßlegierungSrat
bie £>erabfegung beS ber beteiligten ©egenb zugemuteten
ÄoftenbetreffniffeS zu oerlangeu.

3. ßuläffigfeit ber ©ntlaffung einzelner
©runbftüiie aus bem perimeter audg beim
geglen bezüglicher auSbrüdlidger Segegren.

Dlnlägltdg ber ©rlebigung einer grögeren Slnzagl Sie«

lurfe war ber StegterungSrat im gaße, bie grage zu
prüfen, ob im SMurSoetfagren unter Umftänben aueg
foldge ©runbftüdte aus bem S^iuieter entlaffen werben
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Eiche EliWêjhê hes MgiMWUiites àêî

à St, Gà ül»er ws PerlmtmeWrêiî.
(Korrespondenz.)

Der Kanton St. Gallen kennt seit dem kantonalen
^traßengesetz vom Jahre 1889 das sogenannte Peri>
weterverfahren, d. h. die Beitragspflicht von Liegenschaf-

m», à Bau von Staats-, Gemeinde-, Quartier- und
-Nebenstraßen samt deren Zubehörden, bei der Erftel-
^9 von Kanalisationen, bei Bacheindeckangen, bei der

^«llung von öffentlichen Anlagen u. a. m.
-Nan sollte glauben, daß durch die bald 3 Jahrzehnte

àwendung dieses Verfahrens dessen Grund- und
AAUinien, namentlich so weit es den Straßenbau an
velrifft, allgemein bekannt wären. Das ist, nach den
Neuesten Entscheiden zu schließen, jedoch nicht der Fall.
Aas mag eineiseits daher kommen, daß nach und nach
auch die Behörden von Landgemeinden dieses Verfahren
anwenden müssen. Dort müssen sich die Betroffenen
m!. ìn die Grundsätze einleben. Wenn einmal in der
Bürgerschaft die Einsprache gegen das Perimetkroerfahren
gewissermaßen „allgemeiner Brauch" geworden ist, hat
n>an solche „Hindernisse" fast bei jedem derartigen Un
ernehmen zu gewärtigen. Anderseits treten stets neue

»alle aus, die Entscheide und Interpretationen der Ober-
vehörds nötig machen.

Die neuesten Entscheide in dieser Gesetzesmaterie
muten:

1. Behandlung von Boden im Perimeter-
"erfahren, der für künftige öffentliche Stra-
llen in Aussicht genommen ist.

Die Frage, ob Boden, der gemäß zu Recht bestehen-
"em Nberbauungsplan für künftige öffentliche Straßen
and Plätze in Aussicht genommen ist, in den Perimeter
anderer Straßen einbezogen werden könne und solle, hat
ver Regierungsrat schon verschieden beantwortet. Div
Bejahung der Frage geschah in einem Falle, in dem
^as Projekt für die im ÜberbauungSplane vorgesehene
^rciße noch nicht Infinitiv und die Zeit seiner Ausfüh-
Aug noch völlig unbestimmt war. Dabei hatte der Re-
merungsrat die Ausfassung, daß bei der seinerzeitigen
Mischung der Exprcpnationsentschädigung dann aller-
vmgs die jetzige Belastung des Grundbesitzes zum Aus-
Peich gebracht werden müsse. In einem späteren Ent-
tchetde, wonach der Regierungsrat sich für Entlassung
As für eine künftige Straße in Aussicht genommenen
Bodens aus dem Perimeter aussprach, ist wörtlich fol-
Andes angeführt: „Die selbstverständliche Folge dieser
/Auffassung ist,, daß bei der Bemessung der Expropria-
'wnsentschädigung nicht der Preis des zu Bauplätzen
verwendbaren Bodens zur Richtschnur genommen wer-
An darf. Im fernern ist aus ihr zu folgern, daß von
Mem Baulandpreis nicht etwa nur die Perimeters
Astung des anliegenden Bodens in Abzug gebracht wer-
An darf, sondern überhaupt jeder Mehrwert, der seit
vur Festsetzung des llberbauungsplanes entstanden ist".

In einem seitherigen Entscheide hat der Regterungs-
tat die Frage neuerdings bejaht, gestützt auf folgende
grundsätzliche Erwägungen:

Da einerseits ein Zusammenwirken der Perimeter-
vehörde und dès Expcopriationsrichters in dem vom Re-
werungsrate im letztgenannten Entscheide angedeuteten

Ainne nicht gesichert ist, die Gerichtspraxis vielmehr da-

W geht, daß der infolge Bestehens von Straßen- und
Baulinien unüberbaubare Boden grundsätzlich gleich zu

Awerten ist, wie der anstoßende Baugrund, und ander-

Ats in den meisten Fällen, in denen bloß ein genereller
Uberbauungsplan, aber noch kein definitives Straßen-
ptojekt vorliegt, eine absolute Sicherheit dafür, daß die

fraglichen Straßen wirklich einmal ausgeführt werden,
nicht besteht, ist es angezeigt, den im Überbauungsplan
für Straßenzwecke in Aussicht genommenen Boden für
andere Straßen grundsätzlich ebenfalls als perimeter-
pflichtig zu erklären. Geschähe dies nicht, so müßte im
Falle der späteren Expropriation ein durch ein früher
ausgeführtes Unternehmen entstandenen Mehrwert ver-
gütet werden, für den der Expropriant völlig unbilliger-
weise nun einen Perimeterbeitrag bezahlen mußte. Ein
ähnliches mangelhaftes Ergebnis entstünde, wenn die im
übsrbauungsplan vorgesehene Straße später gar nicht
erstellt würde, da der Grundeigentümer in diesem Falle
den früher entstandenen Mehrwert ebenfalls ohne jeg-
lichen Entgelt genießen könnte.

2. Maß der Herbeiziehung des beteiligten
Grundbesitzes für die Kosten einer Gemeinde-
straße.

Nach Art. 24 des Straßengesetzes und Art. 1 des

zugehörigen Nachtragsgesetzes kann für den Bau oder
die Korrektion von Gemeinde- und Staatsstraßen die

beteiligte Gegend bis auf die Hälfte der wirklichen Bau-
kosten in Mitleidenschaften gezogen werden. Die Frage
ist nun, ob diese Möglichkeit unabhängig von den kon-
kreten Verhältnissen des einzelnen Falles gegeben sei,
oder ob auf dieselben Rücksicht genommen werden müsse.

Der Regierungsrat hat diese Frage anläßlich der
Erledigung eines konkreten Rekurses in letzterem, d. h.
in dem Sinne beantwortet, daß das Maß der Belastung
des Perimeters sich nach dem Vorhandensein und dem
Wert der Summe der aus dem fraglichen Unternehmen
erwachsenden Sondervorteile zu richten hat. Zu dieser
Lösung führen Erwägungen formeller und materieller
Natur. Einmal ist darauf hinzuweisen, daß in Art. 37
des Straßengesetzes unter anderem auch ein Rekursrecht
an den Regierungsrat eingeräumt ist gegen Schlußnahmen,
die der Gemeinderat gemäß Art. 24 gefaßt hat. In
diesem Artikel aber ist einzig von der Möglichkett der
Herbeiziehung der beteiligten Gegend im allgemeinen die
Rede. Wäre nun diese Herbeiziehung in jedem Falle
bis aus die Hälfte der Baukosten gestattet, so hätte es

gar keinen Sinn, gegen einen solchen Beschluß das Re-
kursrecht an den Regierungsrat im Gesetz ausdrücklich
einzuräumen. Schon aus diesem Grunde ist daher an-
zunehmen, daß der Gesetzgeber die konkreten Verhältnisse
jedes einzelnen Falles berücksichtigt und das Maß der
Heranziehung der beteiligten Gegend von ihnen abhängig
wissen wollte. Hiefür sprechen aber auch materielle
Gründe. Der Perimeterbeitrag ist ein Entgelt für
empfangene Sondervorteile. Im Wesen des Entgeltes
liegt es aber, daß er nicht größer sei, als der Wert
des Empfangenen ausmacht. Es würde jeder Gerechtig-
keit und Billigkeit widersprechen, wollte man von der bs-
teiligten Gegend mehr zurückfordern, als den Betrag,
um den sie bereichert worden ist. Der Gesamtperimeter-
beitrag soll nicht größer fein, als die Summe der Ge-
samivorteile zu bewerten ist. Wird, wenn eine Ge-
meindestraße in Frage steht, in einem konkreten Falle
von einem Gemeinderat diesem Grundsatz zuwiderhan-
delt, so steht dem Perimeterpflichtigen gemäß Art. 37
des Straßengesetzes das Recht zu, vom Regierungsrat
die Herabsetzung des der beteiligten Gegend zugemuteten
Kostenbetreffniffes zu verlangen.

3. Zulässigkeit der Entlassung einzelner
Grundstücke aus dem Perimeter auch beim
Fehlen bezüglicher ausdrücklicher Begehren.

Anläßlich der Erledigung einer größeren Anzahl Re-
kurse war der Regierungsrat im Falle, die Frage zu
prüfen, ob im Rekursverfahren unter Umständen auch
solche Grundstücke aus dem Perimeter entlassen werden
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bütfen, htnficßttih welcher befonbere ©ntlaffungSbegeßren
feitenê ber beireffertben ©igentümer meßt oorltegen.

®er DRegierungSrai bai biefe grage bejaht. ®enn bei
ber Beurteilung oon Perimeterrefurfen ßanbelt eS fscß

um eine int Sibmlnifiraitooerfahrert, auf baS bis jinil»
psozeffuaten Otunbfäi^e niht oßne weiteres angewenbei
werben fönnen, enbgültig p etlebigenbe Sngelegerheit.
®em SReglerungSrat, als ber oberften Sbmtnifiratioin*
fianz, ifi gemäß 3Xrt. 60 unb 66 ber KantonSoerfaffung
bte Sluffkßt unb öeitung aßer untergeorbrieten Beßörben
natf) ben Borf'hnften ber befießenöen ©efeße übertragen.
@r farm baßer folcße abmlnifiratioe Inorbnungen unb
Berfügungeu ber genannten Beßörben, bte mit ben be*

fteßenben gefeilteren Beftimmungen nieJjt in ©tnfiang
ließen, gâtiglid) aufgeben ober bloß änbem ®leS gilt
inSbefonbere für Beifügungen auf bem ©ebkte beS

StraßenwefenS, wo bem SRegierungSrat gemäß ben gel*
tenben ©efetzen in Bezug auf ba§ Berßalten bet @e*

metnben unb beten Beßörben weitgeßenbe Kompetenzen
Zugefcßteben finb. gür bie Umgrenzung be§ perimeters
fällt ßauptfäcßHh nocß in Betracht, baff btefelbe als
©inßeit aufgefaßt unb befjanbelt werben muß. Sfl fie
auf ©runb erhobener SRefurfe in einem Seile abjuän*
beim, fo muß fie häufig, woßen nicht unbillige gärten
unb oft auch SBißfürticßfeiten unb SBiberfmnlgfelten ge*
feßaffen werben, auh im übrigen Seile eine SReoifion
erfahren. SluS biefen ©rünben ifi eS eine gefertigte

'

Praxis be§ SRegierungSrateS, welche bei ber ©rlebigung
ber KaffationSbefcßwerbe betreffend gefifeßung bei bei*

tragSpfiicßtigen Perimeters für bie ©ottfrieb Seiler* unb
Bernecfftraße auch oom ©reßen SRat fanfiioniert würbe,
im gegebenen galle entweber ben Perimeter befinitio p
erlebigen unb babei eocnluell auh folcße Slegenfcfjaften
auS bemfelben p entlaffen, beren ©igentümer ni4t re*
furiert haben, ober bann ben Berimeter pr neuen Be*
ßanbkng unb abermaligen Auflage an ben ©emeinberat
prücEpmeifen, mit bem Sluftrage, ßlebei offenbare Un*
bißigfeiteti, bie fid) zufolge ©ntlaffungen auS ber betei*

tigten ©egenb für bie ©igentümer anberer Siegenfcßcsften,
welche nicht reluriert haben, ergeben, p ïorrigleren.

4. perimeterunternehmen unb perimeter*
Pflichtige^ ©runbftücf in oerfhiebenen ®e»
meinben.

einer PerimeterrefuiSeingabe würbe bie Slnftcßt
geäußert, in ber ©emeinbe A gelegenes ©ebtet bfirfe
meßt mit Bauîofien folc^es Straßen, bie in ber ®e>
meinbe B erfkßt worben feien, belüftet werben. ®er
SRegierungSrat hat blefe 2lnftcßt als irrtümlich bezeichnet.
®aS Straßengefeß îennt tn biefer Beziehung leine ©e*
meinbegrenzen. @S fietlt otelmeßr auf bie „beteiligte"
©egenb ab. ©inen gemiffen Borbeßalt macht einzig
9lrt. 29 leg. cit, inbem hier beftimmt wirb, baß, wenn
für Straßenbauten II. unb III. Stoffe, bei welchen ©e*
biete oerfeßtebener politiser ©emeinbe« tn Betracht
fallen, bie Befiimmungen tn ben Slrt. 24, 25 ober 28,
wel^e auch bie Kofienbecfung unb baS Perimeteroer*
fahren regeln, in Slnwenbung gebraut werben woßen,
ber ©emeinberat berjenigen ©emeinbe, welche baS

.fjauptbebürfnis an bem fraglichen Sau hat, baS @r=

forbeillhe anzuorbnen habe, baß babei aber bem ®e=

meinberat ber anbern ©emeinbe ©elegenßeit zur ©eltenb*
maeßung ber Qntereffen berfelben z« oetfeßüffen fei.
SeßtereS ifi aber, wie fid) aus ben Siften ergibt, auf
bas fonfrete Straßenunternehmen gefeßeßen.

5. Sefhränfung ber Slufgabe beS SRegie*
r'ungSrateS in ber Beurteilung oon périmé*
lerrefurfen.

3n biefer Beziehung führte ber DReglerungSrat an*
läßlich bw ©rlebigung eines îonîreien perimeterrelurS*
anfianbeS folgetibeS auS: Bei ber Umgrenzung eines

Perimeters fommt mangels ganz beftimmter talfächß^^
inhaltSpunïte bem fubjeftioen ©rmeffen ber umgrenzen*
ben perfonen notwenbigerweife eine n!c|t unbebeutenbe
SRotle zu- 9luS biefem ©runbe ïann eS nicht Aufgabe
ber SRelurSinPanz fätu, bie an fie wettergezag^e Beri*
meterumgrenzuug fhou bann abzuänfcern, wenn nah
ihrer Inßht für eine Slbänberung zmar gewiffe ©rünbe
fprehen, aber auh bie biëîjsïige Perimeterlinte niht
als burhauS unbegrünbet erfheint. Sur Bornahme einer

äinberung im SReîurSoerfahren ifï oielmehr nötig, baß
ein offenfichtlther Berftoß gegen bie Billigfeit, eine

offenbare Berfennung maßgebenber tatfäü^Iid^er ober

rehtHheï Berhättniffe oorliege.

lii «!$«î)êiâ äe$ Keflier«ng$rate$ ae$

$t. Gallen über iawrecbtsansimtmngsgeincbe.
' (Rorrefponberiä.)

SCRehrere loîale Baureglemente enthalten bie Sefiim'
mung, baß in gätlen, wo eS ftdj ntht um ein eigent*

lthe§ Baugefuh- fonbem lebiglih um bte „üluSmittlung
oott iJtechtSoerhältniffen" hanbte, ber Beßörbe niht be*

taißierte Baupläne eingereiht werben müffen, fonbern
bie ©ingabe einer befhränften Inzahl folcher, »erbunben

' mit ber Sluffießung oon Bauoifieren (Baugefpannen)
genüge. Qn einem fonîreten 9Re«ht§faHe hutte ber 9Re*

gterungSrat fih barüber auSzufpreheu* in welher BSeife

„Baureh^u^rmittlungSgefuhe" oon ber Behörbe zu be*

hanbeln feien, hierüber führte ber SRegkrungSrat fol*
genbeS aus.

Bei ber Beurteilung biefer grage ifi auf bie Bebeu*
tung unb ben Sinn ber-Sßorte „SuSmittlung oon SReh^'
oerhältniffen" abzufieHen. ®tefe SBorte fönnen oetnünf*
tigerweife nichts anbereS bebeuten, als „gefiftellung oon
prioaien SRehtSoerhältniffen". SuSbrücftih tu biefem
Sinne tautet z- B. auh bie analoge Borfhrift tn 9lrt 4
Siffer 5 beS BahtrageS ber Sablater Bauorbnung oom
22. Dftober/2. SRooember 1912. (Qn ber oorliegenben
DRefurSangelegenheit hobelte eS fih um eine anbete @c*

meinbe, bereu Bauorbnung niht auSbrücftih oou ,.Pït'
oaten" SRehtSoerhältniffen fpriht.) ®aß eS fih offen*
bar niht um bte SluSmitilung öffentlih=rchtliher Ber*
häliniffe hanbeln fann, ergibt fih namenttih auS bem
Umfianbe, baß bkfe fozufagen jeben Sag auf Beran*
laffung ber ©emeinbebehörbe wehfein fönnen. ®er ©e*
meinberat brauht nur bie Slbänberung eines Bauregle*
menteS oorzuneßmen ober einen Baulinienplan neu auf»
ZujMen ober abzuänbern. S" jebem folhen gaße mürbe
daßer ber früher erteilte Befcßetb auf eine bloße öffent*
üh'rehtfttf>e Baureht^uuSmiiitung oßne weiteres fjirt»
fällig, ©ine berartige BaurehtSauSmittlung hätte baßer
auh einen zweifelhaften Sßerl. Sie wäre ßöhfknS ge*
eignet, beim ©runbetgentümer unrichtige 3tnfic|ten über
bie tatfähüh befießenben baupolizetrehttiheu Berßäli»
ntffe zu etmeefen. äßenn eS fih bemnah beim BaurecßtS»
auSmitllungSgefuh nur um bte luSmittlung prioater
SRchtSoerßältniffe ßanbelt, fo fann bie behörblicße Be*
ßanblung beSfelben nur baritt befteßen, baß eS ben Be»

teiligten im Sinne oon Slrt. 131 @® zum 3®B zur
Kenntnis gebracht werbe unb baß ferner aßfäßige pei*
oatrehtlihe ©infprahen entgegengenommen unb Dem

Baugefucßfteßer gixgefteüt werben, bamit biefer beren
Aufhebung beim Bicßter oerlangen fann. ©In 3JReßrere§

ßat bagegen bie Beßörbe niht oorzufeßren. SnSbefonbere
brauht fte bie bem Baugefuh beigegebenen Unterlagen
niht auf beren ü&eretnfiimmung mit ben öffentlicfprecßt'-
ließen Bauoorfhïiften zu überprüfen unb gefiüßt barauf
irgenb weihen Baubefcßelb zu erteilen.
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dürfen, hinsichtlich welcher besondere Entlassungsbegehren
seitens der betreffenden Eigentümer nicht vorliegen.

Der Regiernngsrat hat diese Frage bejaht. Denn bei
der Beurteilung von Perimeterrekursen handelt es sich

um eine im Ädministrativverfahren, auf das die zivil--
prozessualen Grundsätze nicht ohne weiteres angewendet
werden können, endgültig zu erledigende Angelegenheit.
Dem Regierungsrat, als der obersten Administrativin-
stanz, ist gemäß Art. 60 und 66 der Kantonsoersassung
die Aussicht und Leitung aller untergeordneten Behörden
nach den Vorschriften der bestehenden Gesetze übertragen.
Er kann daher solche administrative Anordnungen und
Verfügungen der genannten Behörden, die mit den be-

stehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht in Einklang
stehen, gänzlich ausheben oder bloß ändern. Dies gilt
insbesondere für Verfügungen auf dem Gebiete des

Straßenwesens, wo dem Regiernngsrat gemäß den gel-
tenden Gesetzen in Bezug auf das Verhalten der Ge-
metnden und deren Behörden weitgehende Kompetenzen
zugeschieden sind. Für die Umgrenzung des Perimeters
fällt hauptsächlich noch in Betracht, daß dieselbe als
Einheit ausgefaßt und behandelt werden muß. Ist sie

aus Grund erhobener Rekurse in einem Teile abzuän-
dern, so muß sie häufig, wollen nicht unbillige Härten
und oft auch Willkürlichkeiten und Widersinnigkeiten ge-
schaffen werden, auch im übrigen Teile eine Revision
erfahren. Aus diesen Gründen ist es eine gefestigte

'

Praxis des Regierungsrates, welche bei der Erledigung
der Kassationsbeschwerde betreffend Festsetzung des bei-
tragspflichtigen Perimeters für die Gottfried Keller- und
Berneckstraße auch von. Großen Rat sanktioniert wurde,
im gegebenen Falle entweder den Perimeter definitiv zu
erledigen und dabei eventuell auch solche Liegenschaften
aus demselben zu entlassen, deren Eigentümer nicht re-
kuriert haben, oder dann den Perimeter zur neuen Be-
Handlung und abermaligen Auflage an den Gemeinverat
zurückzuweisen, mit dem Auftrage, hiebsi offenbare Un-
billigkeiten, die sich zufolge Entlassungen aus der betei-

ligten Gegend für die Eigentümer anderer Liegenschaften,
welche nicht rekurtert haben, ergeben, zu korrigieren.

4. Perimeterunternehmen und perimeter-
pflichtiges Grundstück in verschiedenen Ge-
meinden.

In einer Psrimeterrekmseingabe wurde die Anficht
geäußert, in der Gemeinde ^ gelegenes Gebiet dürfe
nicht mit Baukosten solcher Straßen, die in der Ge-
meinde lZ erstellt worden seien, belastet werden. Der
Regierungsrat hat diese Ansicht als irrtümlich bezeichnet.
Das Straßengesetz kennt in dieser Beziehung keine Ge-
meindegrenzen. Es stellt vielmehr auf die „beteiligte"
Gegend ab. Einen gewissen Vorbehalt macht einzig
Art. 29 teZ. oit, indem hier bestimmt wird, daß, wenn
für Straßenbauten II. und III. Klasse, bei welchen Ge-
biete verschiedener politischer Gemeinden in Betracht
fallen, die Bestimmungen in den Art. 24, 23 oder 28,
welche auch die Kostendeckung und das Psrimeterver-
fahren regeln, in Anwendung gebracht werden wollen,
der Genieinderat derjenigen Gemeinde, welche das
Hauptbedürfnis an dem fraglichen Bau hat, das Er-
forderliche anzuordnen habe, daß dabei aber dem Ge-
metnderat der andern Gemeinde Gelegenheit zur Geltend-
machung der Interessen derselben zu verschaffen sei.

Letzteres ist aber, wie sich aus den Akten ergibt, auf
das konkrete Siraßenunternehmen geschehen.

5. Beschränkung der Aufgabe des Regie-
r'ungsrates in der Beurteilung von Périmé-
te r r e k u r s e n.

In dieser Beziehung führte der Regierungsrat an-
läßlich der Erledigung eines konkreten Perimeterrekurs-
anftandes folgendes aus: Bei der Umgrenzung eines

Perimeters kommt mangels ganz bestimmter tatsächlicher
Anhaltspunkte dem subjektiven Ermessen der umgrenzen-
den Personen notwendigerweise eine nicht unbedeutende
Rolle zu. Aus diesem Grunde kann es nicht Aufgabe
der Rekursinstanz sein, die an sie weitergezogene Peri-
Meterumgrenzung schon dann abzuändern, wenn nach

ihrer Ansicht für eine Abänderung zwar gewisse Gründe
sprechen, aber auch die bisherige Perimeterlinie nicht
als durchaus unbegründet erscheint. Zur Vornahme einer

Änderung im Rekursverfahren ist vielmehr nötig, daß
ein offensichtlicher Verstoß gegen die Billigkeit, eine

offenbare Verkennung maßgebender tatsächlicher oder
rechtlicher Verhältnisse vorliege.

KZ« KMchM à Ngw»Mâ à WMns
St. Vêf VsMêchlSWMMwMSêsMê.

' (Korrespondenz.)

Mehrere lokale Baureglemente enthalten die Bestim>

mung, daß in Fällen, wo es sich nicht um ein eigent-
liches Baugesuch, sondern lediglich um die „Ausmittlung
von Rechtsverhältnissen" handle, der Behörde nicht de-

taillierte Baupläne eingereicht werden müssen, sondern
die Eingabe einer beschränkten Anzahl solcher, verbunden

' mit der Aufstellung von Bauvisieren (Baugespannen)
genüge. In einem konkreten Nechtsfalle hatte der Re-
gierungsrat sich darüber auszusprechen, in welcher Weise
„Baurechtsvermittlungsgesuche" von der Behörde zu be-

handeln seien. Hierüber führte der Regierungsrat fol-
gendes aus.

Bei der Beurteilung dieser Frage ist auf die Bedeu-
tung und den Sinn der Worte „Ausmittlung von Rechts-
Verhältnissen" abzustellen. Diese Worte können vernünf-
tigerweise nichts anderes bedeuten, als „Feststellung von
privaten Rechtsverhältnissen". Ausdrücklich in diesem
Sinne lautet z. B. auch die analoge Vorschrift in Art 4
Ziffer 5 des Nachtrages der Tablater Bauordnung vom
22. Oktober/2. November 1912. (In der vorliegenden
Rekursangelegenheit handelte es sich um eine andere Ge-
meinde, deren Bauordnung nicht ausdrücklich von „pri-
vaten" Rechtsverhältnissen spricht.) Daß es sich offen-
bar nicht um die Ausmittlung öffentlich-rechtlicher Ver-
hälinisse handeln kann, ergibt sich namentlich aus dem
Umstände, daß diese sozusagen jeden Tag aus Veran-
lassung der Gemeindebehörde wechseln können. Der Ge-
meinderat braucht nur die Abänderung eines Bauregle-
mentes vorzunehmen oder einen Baulinienplan neu auf-
zustellen oder abzuändern. In jedem solchen Falle würde
daher der früher erteilte Bescheid auf eine bloße öffent-
lich-rechtliche Bcmrechtsausmittlung ohne weiteres hin-
fällig. Eine derartige Baurechtsausmittlung hätte daher
auch einen zweifelhaften Wert. Sie wäre höchstens ge-
eignet, beim Grundeigentümer unrichtige Ansichten über
die tatsächlich bestehenden baupolizetrechtlichen Verhält-
ntsse zu erwecken. Wenn es sich demnach beim Baurechts-
ausmittlungsgesuch nur um die Ausmittlung privater
Rechtsverhältnisse handelt, so kann die behördliche Be-
Handlung desselben nur darin bestehen, daß es den Be-
teiligten im Sinne von Art. 131 EG zum ZGB zur
Kenntnis gebracht werde und daß ferner allfällige pri-
vatrechtliche Einsprachen entgegengenommen und dem
Baugesuchsteller zugestellt werden, damit dieser deren
Aushebung beim Richter verlangen kann. Ein Mehreres
hat dagegen die Behörde nicht vorzukehren. Insbesondere
braucht sie die dem Baugesuch beigegebenen Unterlagen
nicht auf deren Übereinstimmung mit den öffentlich-recht-
lichen Bauvorschriften zu überprüfen und gestützt daraus
irgend welchen Baubescheid zu erteilen.
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